
Was ist die Plattformbesteuerung?
Ab dem 1. Januar 2025 wird Just Eat (eat.ch GmbH, CHE-114.486.017 MWST) als Anbieter der Bestellungen
angesehen, die über die Just Eat-Plattform getätigt werden. Heisst:

● Vom Partner an Just Eat: Diese Lieferung ist MWST frei.
● Von Just Eat and die Kunden: Diese Lieferung ist MWST pflichtig.

__________________________________________________________________________________________

Was ändert sich in der Zusammenarbeit mit Just Eat?

Bestellprozess:
Für dich ändert sich am Bestellprozess nichts. Du bekommst die Bestellungen wie bisher, bereitest diese vor und
lieferst sie an die Kunden oder stellst sie zur Abholung bereit.

Anpassungen in deinem Kassensystem:

● Hast Du EINE MWST-Nummer? Wenn JA, befolge diese Schritte:
Auf den Quittungen/Kassenbelegen für Bestellungen über Just Eat darf keine MWST mehr
ausgewiesen sein. Diese Änderungen sind zwingend, da Just Eat fortan gesetzlich verpflichtet ist, die
MWST auszuweisen und abzuführen. Passe dein Kassensystem so an, dass keine MWST mehr auf
diesen Quittungen erscheint. Du musst für Bestellungen über Just Eat keine MWST mehr bezahlen.

● Hast Du KEINE MWST-Nummer (weniger als 100’000 Umsatz pro Jahr insgesamt)?
Dich betreffen KEINE Änderungen:
Du erfasst weiterhin keine MWST und musst diese auch nicht bezahlen. Weil wir diese Lieferungen neu
versteuern müssen, wird sich deine Auszahlung um den jeweils anwendbaren MWST Satz verringern.

__________________________________________________________________________________________

Auszahlungsprozess:
Die Preise deiner Produkte auf Just Eat sind wie bisher mit MWST (inkl. MWST) an die Kunden ausgewiesen. Da
du früher die MWST für die Steuerverwaltung ausweisen musstest und das jetzt Just Eat ab dem 1. Januar 2025
übernimmt, wird der Nettobetrag (Bestellwert minus MWST minus Kommission und sonstige Kosten) an dich
überwiesen.

__________________________________________________________________________________________

Beispiel:

__________________________________________________________________________________________

Bei Unklarheiten:
Wir wissen, dass diese Änderungen komplex wirken können. Wichtig: Für dich entstehen keine finanziellen
Nachteile. Bitte bespreche die Änderungen mit deinem Treuhandbüro oder deiner Buchhaltung.

Heute Ab 1. Januar 2025

Bestellwert des Kunden CHF 102.60 CHF 102.60

Kommission oder sonstige Kosten CHF 20.00 CHF 20.00

MWST auf Verkaufswert zu
bezahlen durch Just Eat CHF 0 CHF 2.60

Auszahlung an Partner:in CHF 82.60 CHF 80.00

MWST für die Steuerbehörde

zu bezahlen von Partner:in
CHF 2.60 CHF 0

Netto Einnahmen Partner:in CHF 80.00 CHF 80.00


